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Sachverhalt  
Am 09.06.2022 wurde von der Gemeindevertretung der Beschluss zur Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ gefasst. Die 
Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung den Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt. 
 
Mit der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ 
soll die dort als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dorfplatz 
ausgewiesene Fläche für eine Wohnbebauung freigegeben werden, denn in der 
Gemeinde gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Eigenheimstandorten. Der 
räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans umfasst somit 
die Gemarkung Chemnitz Flur 2 Flurstück 246/1. 
 
Das Planverfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ 
wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Im 
Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans werden 2.752 m² 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 08.08.2022 bis zum 09.09.2022 
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öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden mit 
Schreiben vom 06.07.2022 von der Planung unterrichtet und zur Stellungnahme 
zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von der 
Planung unterrichtet.  
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die  
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die 
weitere Abwägung einbezogen. In der Folge wurde der Entwurf des 
Bebauungsplans in folgenden Punkten geändert: Wegen der Abwasserleitung und 
dem zugehörigen Freihaltebereich war die Baugrenze im Norden zu verschieben. 
Der östliche Teil wurde aus dem Plangeltungsbereich genommen. Da die Flächen 
östlich der Straße Am Dorfplatz zwischenzeitlich voll bebaut sind, und die Straße 
Am Dorfplatz nicht zur Erschließung des aktuellen Geltungsbereiches genutzt 
werden muss, gibt es keine Erforderlichkeit mehr, dass dieser östliche Teil im 
Plangeltungsbereich der Änderung liegen muss. Der Plangeltungsbereich wird 
somit auf das Flurstück 246/1 beschränkt. Der Vorhabenträger hat seine 
Bebauung so geplant, dass zwei geschützte Bäume gefällt werden müssen. Da 
hier eine Ermittlung des Kompensationsbedarfs fehlt, wurden 4 Bäume als Ersatz 
festgelegt. 
 
Der geänderte Entwurf wird hiermit der Gemeinde zur Beratung und Billigung 
vorgelegt. Der bestätigte geänderte Entwurf ist danach öffentlich auszulegen. Die 
Stellungnahmen zum Planentwurf und zur Begründung sind von den Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, einzuholen. 
 
 
 
Mitwirkungsverbot: 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den 
Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums 
anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung 
kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des 
Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in 
Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss: 
 
1. 
Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) geprüft. Den Abwägungsvorschlag und das 
Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des 
Beschlusses. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
betroffene Öffentlichkeit sind von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. Die Verwaltung wird damit beauftragt die 
Abwägungsergebnisse mitzuteilen. 
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Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf: 
 
2. 
Der geänderte Entwurf der Satzung der Gemeinde Blankenhof über die 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 "Dorfkern Chemnitz" wird in der 
vorliegenden Fassung vom September 2023 (Anlage 2) gebilligt und beschlossen. 
Die Begründung wird in der vorliegenden Form vom September 2023 (Anlage 3) 
gebilligt. 
 
3. 
Der geänderte Entwurf über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 "Dorfkern 
Chemnitz" mit der Begründung sind öffentlich auszulegen ist. Die öffentliche 
Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind zu 
beteiligen und über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer 
der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde den Inhalt der 
Einwendungen nicht kannte und nicht kennen musste. 
 
 
4. 
Im beschleunigtem Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 
abgesehen; § 4 c ist nicht anwendbar. Von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

x Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 
 
Anlage/n 

1 Anlage 1 Abwägungskatalog (öffentlich) 
 

2 Anlage 2 Planzeichnung Entwurf (öffentlich) 
 

3 Anlage 3 Begründung Entwurf (öffentlich) 
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 Gemeinde Blankenhof 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Dorfkern Chemnitz“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 27.09.2023 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 a.diekow@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 

 
  

Seite 4 von 62



 

    2 

Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. 50Hertz Transmission GmbH 02.08.2022  

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 18.08.2022  

3. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 08.08.2022  

4. Bergamt Stralsund 17.08.2022  

5. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH 07.09.2022  

6. GDMcom GmbH 19.07.2022  

7 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 09.09.2022  

8. Landesamt für innere Verwaltung M-V 06.07.2022  

9. Landesforst M-V 02.08.2022  

10. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  20.10.2022 Fristverlängerung bis 
09.10.2022 

11. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 05.09.2022  

12. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 02.09.2022  

13. Polizeipräsidium Neubrandenburg 11.07.2022  

14. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 08.08.2022  

15. Straßenbauamt Neustrelitz 23.08.2022  

16. Deutsche Telekom Technik GmbH 08.07.2022  

17. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 23.08.2022  

18. Deutscher Wetterdienst  10.08.2022  

19. GASCADE Gastransport GmbH 20.07.2022  

20. Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 01.09.2022  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg 11.07.2022 nicht berührt 

2. Gemeinde Wulkenzin   

3. Stadt Penzlin   

4. Gemeinde Kucksee   

5. Gemeinde Möln   

6. Gemeinde Breesen   

7. Gemeinde Zirzow   
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Während der öffentlichen Auslegung vom 08.08.2022 bis zum 09.09.2022 gingen nachfolgende Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keit ein 

1. Bürgergruppe 31.08.2022 

2.   

3.   

4.   

5.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass im Plangel-
tungsbereich keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH 
betrieben werden oder geplant sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass Belange der 
Bundeswehr zwar berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass das Staatliche 
Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist von 
der Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung bergbauliche Belange sowie Belange nach Energie-
wirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund 
nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der Flughafen Neubrandenburg-Trollen-
hagen GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt die Feststellung Flughafen Neu-
brandenburg-Trollenhagen GmbH, dass keine Einschränkungen der 
gemeindlichen Planung mit dem Flugbetrieb zu erwarten sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und 
VNG Gasspeicher GmbH von der gemeindlichen Planung nicht be-
troffen sind, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
der IHK Neubrandenburg keine Bedenken oder weitere Hinweise be-
züglich der Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plan-
geltungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung forsthoheitliche Belange nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Sennplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Der Hinweis zur unverzüglichen Berichtigung des Flächennutzungs-
plans wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die gesetzlich geschützte Baumreihe liegt außerhalb des Plangel-
tungsbereichs und wurde deshalb nur als Hinweis aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke haben in ihrer Stellungnahme vom 12.10.2022 er-
klärt, für welche Leitungen Leitungsrechte in welcher Breite gesichert 
sind. Diese werden nun in die Planung eingestellt. 
Die angesprochene Trinkwasserleitung ist stillgelegt. 
 
 
 
 
 
Die Baulinie ist mit dem Wegfall der Platzsituation städtebaulich nicht 
mehr begründbar, weshalb sie durch eine Baugrenze ersetzt wird. 
Die Höhe war im Ursprungsbebauungsplan doppelt festgesetzt. Im 
Allgemeinen wird die Zahl der Vollgeschosse oder alternativ die 
Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. Die Höhe wird zusätzlich in 
die weitere Planung eingestellt. 
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Die fachtechnischen Hinweise zum Gehölzschutz werden zu Kennt-
nis genommen und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise zum Niederschlagswasser werden zu 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
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Die Hinweise aus bodenschutz-/abfallrechtlicher Sicht werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen 
durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und 
werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass nun der ge-
samte Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans zum 
Bodendenkmal gehört. Die Nachrichtliche Übernahme wird entspre-
chend geändert. 
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Das BauGB enthält keine Ermächtigungsgrundlage in der Begrün-
dung Einschränkungen der Baukonstruktion festzulegen. Die Pflicht-
aufgabe der Gemeinde bezieht sich auf den „kleinen“ Löschwasser-
bedarf. Wählt ein Bauherr eine überwiegend andere Bauart, die ei-
nen mittleren oder großen Löschwasserbedarf nach sich zieht, sind 
neben der Beachtung bauordnungsrechtlicher Aspekte (z. B. Ab-
stände bei Reetdächern) auch die Bereitstellung des erhöhten 
Löschwasserbedarfs zu sichern. 
Die Bauflächen im dörflichen Wohngebiet östlich der privaten Ver-
kehrsfläche sind bereits bebaut. 
 
Die Hinweise aus verkehrsrechtlicher Sicht werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch den 
Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die fachtechnischen Hinweise bezüglich möglicher Munitionsfunden 
werden zur Kenntnis genommen und als Hinweis in die Begründung 
eingestellt. 
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Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
eine schalltechnische Beurteilung als nicht erforderlich ansieht. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die Neubran-
denburger Stadtwerke GmbH unter Hinweisen grundsätzlich keine 
Einwände gegen die gemeindliche Planung hat. 
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Die existierenden Leitungsrechte werden in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Dem wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass aus verkehrs-
polizeilicher Sicht keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung 
bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern durch die gemeindliche Planung nicht betroffen sind.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Straßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken zur gemeindlichen 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und als Hinweis in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
Deutschen Telekom Technik GmbH prinzipiell keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich eine Telekommunikati-
onslinie im Bereich der Schlossstraße, des Lindenweges und des 
Dorfplatzes befinden. Dem anliegenden Lageplan ist auch zu entneh-
men, dass sich Telekommunikationslinien im Süden am Rande der 
Bauflächen jedoch außerhalb der Baugrenzen befinden. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beach-
ten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vo-
dafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung die öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Deutschen Wet-
terdienstes nicht beeinträchtigt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GASCADE werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Blankenhof nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung die Anlagen der GASCADE, der WINGAS GmbH, NEL 
Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG 
nicht betrifft. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerten Bedenken 
der Bürger werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen, jedoch nicht umfänglich in die Planung eingestellt. 
 
Begründung 
Im Süden grenzt sehr wohl zweigeschossige Bebauung an den Plan-
geltungsbereich an. Richtig ist, dass im wirksamen Bebauungsplan 
nur ein Vollgeschoss festgesetzt war. Das Ergebnis sieht dann z. B. 
so aus: 
Ein Gebäude aus dem Bebauungsplangebiet mit einem Vollge-
schoss, welches erhöht im Verhältnis zum Ursprungsgelände errich-
tet wurde, einem hohen Drempel und steilem ausgebauten Dachge-
schoss versehen ist, ist in Trauf- und Firstlinie nicht wirklich niedriger 
als das benachbarte zweigeschossige Gebäude außerhalb des Be-
bauungsplangebietes. 

 

Seite 43 von 62



 

    41 

Also können die zwei Vollgeschosse aus der Umgebungsbebauung 
hergeleitet werden. Die Bebauung südlich des Bebauungsplangebie-
tes mit ständigem Wechsel von einem und zwei Vollgeschossen 
zeigt, dass dies keineswegs den dörflichen Charakter stört. 
 
Wie eine Bebauung, die so weit zurückgesetzt erfolgt, die Sichtach-
sen in der Schlossstraße stören soll, kann nicht nachvollzogen wer-
den. 
 
Die direkte Nachbarschaft von Gebäuden mit einem und zwei Voll-
geschossen zur erdrückenden Wirkung führen kann, ist falsch. Dies 
kann ggf. bei sehr hohen Bauwerken passieren; jedoch nicht bei Ge-
bäuden, die die gleiche Oberkante einhalten. 
 
Sowohl ein- als auch zweigeschossige Bebauung kann sehr gut in-
tegriert werden ins Dorfbild. 
 
Der Standort ist nicht Gegenstand der gemeindlichen Planung. 

 
 

Die Definition „Dorfcharakter“ ist nicht eindeutig. Im städtebaulichen 
Sinn bedeutet dies zuerst landwirtschaftliche Betriebsstellen im Voll- 
oder Nebenerwerb. Davon ist im Plangeltungsbereich nicht zu sehen. 
Es handelt sich hier um ein Wohngebiet. 
Die gemeindliche Planung nutzt die Innenentwicklungspotenziale 
(hier Nachverdichtung) und entspricht somit den Zielen im Bauge-
setzbuch und den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung.  
Die Bebauung mit nur einem Vollgeschoss wird nicht festgesetzt. 
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 221) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist, 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 1033). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 umfasst Teile des Dorfkernes von Chemnitz. 
Der Plangeltungsbereich der 1. Änderung umfasst den Bereich zwischen der Schlossstraße, 
dem Lindenweg und Am Dorfplatz des wirksamen Bebauungsplans Nr. 4 „Dorfkern Chem-
nitz“.  
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans umfasst die Gemar-
kung Chemnitz Flur 2 Flurstücke 246/1. 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
In der Gemeinde gibt es eine hohe Nachfrage nach Eigenheimstandorten. Dem möchte die 
Gemeinde Blankenhof entsprechen. Deswegen soll eine weitere Fläche für ein allgemeines 
Wohngebiet erschlossen werden. Dafür ist eine Änderung des wirksamen Bebauungsplans 
erforderlich. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ wird im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Im Geltungsbereich der 1. Ände-
rung des Bebauungsplans werden 2.752 m² Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, was bei 
Grundflächenzahlen von 0,4 1.001 m² zulässige Grundfläche ergibt. Damit trifft § 13a Abs. 1 
Nr. 1 BauGB zu. 
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Im Allgemeinen Wohngebiet und Dörflichen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.   
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2345-302 Tollensetal mit Zuflüssen; Arten: Rot-
bachunke, Kammmolch, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Bitterling, Bachneunauge, Schmale 
Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Kriechender Scheiberich, Grünes Besenmoos, 
Sumpfglanzkraut und Eremit) ist vom Standort ca. 1,7 km entfernt. 
Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogel-
schutzrichtlinie (DE 2344-401 Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow und Penzlin; Ar-
ten: Blaukehlchen, Eisvogel, Heidelerche, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter, Rohrdommel, 
Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Sperber-
grasmücke, Trauerseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch, Wespenbus-
sard und Zwergschnäpper) beträgt ca. 2,4 km. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der 
Natura 2000-Gebiete bestehen aufgrund der Entfernung nicht. 
 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung 
der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich. 
 
Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Am 09.06.2022 wurde von der Gemeindevertretung der Beschluss zur Aufstellung der 1. Än-
derung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ gefasst. 
Die Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung den Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte wurde mit 
Schreiben vom 06.07.2022 die Planungsabsichten angezeigt. Die Grundsätze, Ziele und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde durch 
Schreiben vom 01.09.2022 mitgeteilt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 08.08.2022 bis zum 09.09.2022 öffentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 30.07.2022 in der Heimat- und Bürgerzei-
tung Neverin INFO Nr. 07/2022 bekanntgemacht gemacht. Bis zum 16.09.2022 ging eine 
Stellungnahme mit Anregungen zum ausgelegten Bebauungsplanentwurf ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 06.07.2022 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemein-
den wurden von der Planung unterrichtet.  
 
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die weitere Abwägung einbe-
zogen. In der Folge wurde der Entwurf des Bebauungsplans in folgenden Punkten geändert: 
Wegen der Abwasserleitung und dem zugehörigen Freihaltebereich war die Baugrenze im 
Norden zu verschieben. Der östliche Teil wurde aus dem Plangeltungsbereich genommen. 
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Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf Stand 09/2023 wurde am ………………. von der 
Gemeindevertretung gebilligt und gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung und 
Behördenbeteiligung bestimmt. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Dorfkern Chemnitz“ befindet 
sich im Ortskern vom Ortsteil Chemnitz der Gemeinde Blankenhof und ist von einem allge-
meinen Wohngebiet und Mischgebiet mit Einzelhäusern umschlossen. Der Geltungsbereich 
wird im Westen von der Schlossstraße, im Norden vom Lindenweg und im Osten von der 
Straße Am Dorfplatz begrenzt. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Die öffentliche Grünfläche zwischen Schlossstraße und der privaten Straße Am Dorfplatz 
war bisher als Festplatz vorgesehen. Ein Teilbereich im Nordwesten ist befestigt mit Beton-
platten. Der Westrand wird von der Schlossstraße aus als Stellplatz genutzt. 
Der Planbereich ist von eingeschossigen Eigenheimen umgeben. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung wird durch die Schlossstraße und den Lindenweg 
technisch und verkehrlich erschlossen. Der Westrand der Grünfläche wird als Parkplatz von 
der Schlossstraße aus genutzt.  
In der Schlossstraße und im Bereich der Grünfläche (Flurstück 246/1) sind Wasser- und Ab-
wasserleitungen sowie Gasleitungen und Leitungen der neumedianet GmbH vorhanden. Die 
Wasserleitung auf dem Flurstück 246/1 ist stillgelegt. 
In der Schlossstraße, dem Lindenweg und Am Dorfplatz befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Deutschen Telekom Technik GmbH. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Südlich des Lindenweges gibt es eine nach § 19 
NatSchAG M-V geschützte Lindenreihe. Der größte Teil der Grünfläche ist reine regelmäßig 
geschnittene Rasenfläche. 
Der Planbereich befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Der Grundwasserflurab-
stand beträgt nach dem Kartenportal Umwelt M-V 5-10 m. 
Der Plangeltungsbereich der 1. Änderung gehört vollständig zu einem Bodendenkmal. 
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3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Das Flurstück 246/1 befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die übrigen Grundstücke lie-
gen im Privateigentum. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung liegt innerhalb des wirksamen Bebauungsplans „Dorf-
kern Chemnitz“. Er ist als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Eine Bebauung der Grünfläche 
mit Eigenheimen ist nicht möglich. 
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Blankenhof keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
und Abstimmungsgebot. Die Gemeinde wird durch das großräumige Straßennetz erschlos-
sen. Das internationale Eisenbahnnetz durchquert das Gemeindegebiet. Teile des Gemein-
degebietes sind Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Der größte Teil der 
Gemeinde ist Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Gemeinde Blankenhof hat keine zentrale Funktion. Die Gemeinde liegt im Ordnungs-
raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
und Abstimmungsgebot. Teile der Gemeinde befinden sich in einem Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft; Chemnitz nicht. Teile des Gemeindegebietes sind Vorbehaltsgebiet Natur-
schutz und Landschaftspflege und Vorbehaltsgebiet Kompensation, auch dies betrifft Chem-
nitz nicht. Im Gemeindegebiet gibt es Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Trinkwasser.  Die Ge-
meinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächenerschließende Straßennetz 
sowie das regional bedeutsame Radroutennetz erschlossen. Sie wird vom großräumigen 
Schienennetz durchquert. Das Gemeindegebiet liegt teilweise im Bauschutzbereich des 
Flugplatzes Trollenhagen. 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 01.09.2022 wird festgestellt, dass der Bebau-
ungsplan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan  
 
Die Gemeinde Blankenhof hat im Planungsverband „Mecklenburg Strelitz - Ost“ mit weiteren 
Gemeinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt. Der Flächennutzungs-
plan ist am 05.09.2005 wirksam geworden. 
Hier ist im Plangeltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 4 „Dorfkern Chemnitz“ gemischte Bau-
fläche dargestellt. 
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5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Es ist beabsichtigt die unbebaute Fläche nachzuverdichten. Die Nachfrage nach individuel-
len Wohnformen in Blankenhof ist hoch. Mit dem Bebauungsplan sollen zusätzlich Wohnbau-
flächen gesichert werden. Die Grünfläche innerhalb des Ortes eignet sich zur Überplanung 
mit Wohnraum, da am Ortsrand sich ausreichend Erholungsgebiete befinden. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Aus den gemischten Bauflächen im Flächennutzungsplan folgt die Festsetzung eines dörfli-
chen Wohngebietes. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan 
entspricht nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, wenn die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Das Plangebiet ist von allen Sei-
ten mit Wohnbauflächen umgeben. Somit greift der Bebauungsplan die gewachsene Situa-
tion auf und berücksichtigt die bisherige Flächennutzungsplanung angemessen. 
Der Flächennutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen. 

 
 
 
 
6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier auszuschlie-
ßen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen 
dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung wird die Grundflächenzahl 0,4 und zwei Vollgeschosse 
als Höchstmaß festgesetzt. Die Grundflächenzahl entspricht der umgebenden Bebauung.  
Die zusätzliche Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen auf 8,00m wird auch für das 
allgemeine Wohngebiet übernommen. 
 
 
6.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene Bauweise prägend. Dementsprechend wurde 
offene Bauweise festgesetzt. Für das allgemeine Wohngebiet wurde diese auf Einzel- und 
Doppelhäuser beschränkt. 
Die Baugrenze zur Straße Am Dorfplatz liegt 7,5 m entfernt von der Grundstückgrenze. Das 
Baufeld ist 15 m tief. 
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6.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 1. Änderung erfolgt über die 
Schlossstraße und den Lindenweg, die den Plangeltungsbereich tangieren.  
Die neu geplanten Wohnbauflächen werden durch die Schlossstraße erschlossen. Die Zu-
fahrten werden in 3 m Breite durch das Verkehrsgrün geführt. 
 
 
 

6.3  Grünflächen 
 
In der 1. Änderung sind öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung Verkehrsgrün fest-
gesetzt. 

 
Die textlichen Festsetzungen 1.4 des wirksamen Bebauungsplans wird im Plangeltungsbe-
reich der 1. Änderung geändert. Die öffentlichen Grünflächen in der Zweckbestimmung Ver-
kehrsgrün dienen der Unterbringung von Verkehrsgrün (Rasenfläche) bzw. Parkplätzen (teil-
versiegelt); zulässig sind außerdem Schmuckflächen und 3 m breite Grundstückszufahrten 
zu den Wohngrundstücken. 
 
 
 

6.4  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden zwei große Bäume gefällt. Als Ersatz 
werden 4 anzupflanzende Bäume festgesetzt. Zwei Bäume an der Schlossstraße innerhalb 
des Verkehrsgrüns werden zur Erhaltung festgesetzt. 
Die Baumreine am Lindenwegbefindet sich knapp außerhalb des Plangeltungsbereichs. Sie 
ist nach § 19 NatSchAG M-V geschützt. 
 
 
 

6.5  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 02.09.2022 hin: 
„In dem Bereich des B-Planes existieren dingliche Leitungsrechte für das Medium Schmutz-
wasser (Schutzstreifenbreite 4 m) auf den Flurstucken 246/1, 246/3 und 246/4 (Gemarkung 
Chemnitz, Flur 2), für das Medium neu-medianet (Schutzstreifenbreite 2 m) auf dem Flur-
stuck 246/1 sowie für das Medium Gas (Schutzstreifenbreite 4 m) auf dem Flurstuck 246/1.“ 
Die Leitungsrechte werden in die Planung eingestellt. Ohne Leitungsrecht ist die Hausan-
schlussleitung (Abwasser) im Süden und die stillgelegte Trinkwasserleitung. 
Auch wenn die Leitungen nun alle in der öffentlichen Grünfläche verlaufen, tangieren die Lei-
tungsrechte teilweise die Bauflächen. 
 
 
 

6.6 Immissionsschutz 
 
Die DIN 18005, Teil 1 ist einzuhalten. Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sind folgende Orien-
tierungswerte bei allgemeinen Wohngebieten  
tags 55 dB(A)   
nachts 45 dB(A) [Verkehr] bzw. 40 dB(A) [gewerbliche Geräusche] festgelegt. 
Abbildung 1: Verkehrslärm Bundesstraße DEN (24 h Mittelwert Day/Evening/Night) 
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Quelle: https://laermkartierung-mv.de/index.php, Abruf am 15.10.2021 

 
Abbildung 2: Verkehrslärm Bundesstraße nachts 

 
Quelle: https://laermkartierung-mv.de/index.php, Abruf am 15.10.2021 
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Die Lärmkarten zeigen, dass Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 
für die festgesetzten Gebietstypen eingehalten werden. 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist in seiner Stellungnahme vom 
05.09.2022 hin; „dass die Lärmkarte MV, die auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
berechnet wird, nur einen orientierenden Charakter hat.  

• Die Ergebnisse der Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie ergeben an der 
Grundstücksgrenze des Mischgebietes folgende Lärmindizes: 

LDEN → 55 bis 60 dB(A) 
LNight→ <50 dB(A) 

Ein Vergleich der Werte aus der Lärmkartierung mit den Orientierungswerten der DIN 
18005-1 zeigt, dass diese an der Grundstücksgrenze voraussichtlich eingehalten werden.“ 

 
 
 

6.7 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauschriften des wirksamen Bebauungsplans bleiben bestehen. Dabei wird die 
Vorschrift zur Dachausbildung von Hauptgebäude für zweigeschossige Gebäude ergänzt. 
 
 
 

6.8 Nachrichtliche Übernahmen 
6.8.1 Bodendenkmal 
 
Der Planbereich liegt vollständig innerhalb eines Bodendenkmals. 
„Bodendenkmale sind nach § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen sowie Teile oder Mehrheiten von 
Sachen, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, da sie für die Geschichte des 
Menschen bedeutend sind. Sie zeugen u.a. vom menschlichen Leben in der Vergangenheit 
und gestatten Aufschlüsse über die Kultur-, Wirtschafts-, Sozial- und Geistesgeschichte so-
wie über Lebensverhältnisse und zeitgenössische Umweltbedingungen des Menschen in ur- 
und frühgeschichtlicher Zeit (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V). 
Erdeingriffe jeglicher Art im Bereich von Bodendenkmalen haben deren Veränderung zur 
Folge. Wenn bei Vorhaben der o. g. Art ein Denkmal verändert wird, bedarf es gemäß § 7 
DSchG M-V einer Genehmigung durch die für die Bewilligung des Vorhabens zuständigen 
Behörde, die diese wiederum nur nach Anhörung gemäß § 7 Abs.1 DSchG M-V bzw. im Ein-
vernehmen gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
erteilen darf. Das Landesamt kann der Genehmigung nur dann zustimmen, wenn eine archä-
ologische Untersuchung der betroffenen Teile des Bodendenkmals durch Fachkräfte ge-
währleistet ist. Alle durch die Untersuchung entstehenden Kosten hat der Verursacher des 
Eingriffes zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). … 
Ob das bekannte blaue Bodendenkmal oder Teile davon sich im Bereich des Bebauungs-
plans befinden und bei den Erdarbeiten verändert werden, ggf. deshalb archäologische Maß-
nahmen notwendig werden, konnte von der unteren Denkmalschutzbehörde nicht ermittelt 
werden. 
Eine vorhabenbezogene Detailabstimmung zum Umgang mit den Bodendenkmalen, insbe-
sondere zu archäologischen Maßnahmen wie die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
betroffener Teile des Bodendenkmals, erhalten Sie beim Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege M-V, Archäologie und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin (Ansprechpartne-
rin: Frau Schanz, Landesarchäologie, Tel.: 0385-58879681). Ergibt die Detailabstimmung mit 
dem Landesamt, dass archäologische Maßnahmen im Bereich des Bebauungsplans notwen-
dig werden, ist die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises darüber zu informieren.“1 
 
 

 
1 Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 20.10.2022  
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6.8.2 Abwasserentsorgung/Trinkwasserversorgung 
 
„Bauvorhaben sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung und zentrale Abwasserentsor-
gung anzuschließen. Der Anschluss und die Anschlussbedingungen sind mit dem Versor-
gungs- und Entsorgungsträger Neubrandenburger Stadtwerke bzw. Tollenseufer Abwasser-
beseitigungsgesellschaft GmbH (TAB) zu vereinbaren, die Ausführung ist im Einvernehmen 
mit der Gemeinde Blankenhof vorzunehmen.“2 
 
 
 

6.9 Hinweise 
6.9.1  Geschützte Baumreihe 
 
Außerhalb des Plangeltungsbereichs befindet sich eine nach § 19 NatSchAG geschützte Lin-
denreihe im Lindenweg. Die Kronenbereiche der Linden berühren den Plangeltungsbereich. 
 
 
6.9.2  Gehölzschutz 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 12.10.2022 
hin: 
„Nach Auswertung des Luftbildes ist weiterhin festzustellen, dass im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes, nahe des Baufeldes weitere Laubbäume als Einzelbäume stehen. 
Gemäß § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V sind an diesem Standort alle Bäume mit Stammumfän-
gen ab 1,00 m, gemessen in 1,30 m Höhe über dem Erdboden, gesetzlich geschützt, ausge-
nommen Obstbäume und Pappeln. 
Der Schutzbereich geschützter Bäume umfasst den Wurzelbereich (Kronentraufbereich zzgl. 
1,50 m). 
Für die Fällung gesetzlich geschützter Bäume bedarf es einer Naturschutzgenehmigung. 
Ausnahmen vom gesetzlichen Baumschutz gemäß § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V können von 
der Naturschutzbehörde gemäß Abs. 3 nur zugelassen werden, wenn ein nach sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter unzumutba-
ren Beschränkungen verwirklicht werden kann, es aus Gründen der Gefahrenabwehr unum-
gänglich ist, oder es der Förderung anderer gesetzlich geschützter Bäume dient. 
Sollte im Plangebiet im Zuge der Umsetzung von Bauvorhaben die Fällung gesetzlich ge-
schützter Bäume unumgänglich werden, so ist ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmege-
nehmigung von den Verboten des § 18 NatSchAG M-V an die untere Naturschutzbehörde zu 
stellen. Es sind Angaben zu den jeweiligen Baumarten und zu den Stammumfängen, gemes-
sen in 1,30 m Höhe, erforderlich. 
Sofern für das Vorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist, wird über die Erteilung einer 
Naturschutzgenehmigung im Rahmen der Konzentrationswirkung gemäß § 42 Abs. 1 
NatSchAG M-V im Bauantragsverfahren entschieden. 
Der Ersatz für gefällte gesetzlich geschützte Bäume richtet sich nach dem Baumschutz- 
kompensationserlass. 
Gemäß Punkt 3.1.8. des Erlasses sind die Ersatzpflanzungen in der Pflanzqualität Hoch-
stamm, 3 x verpflanzt, 16-18 cm Stammumfang zu erbringen.“ 
 
 
6.9.3  Niederschlagswasser 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 12.10.2022 
hin: 
„Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist ortsnah (auf dem Grundstück) 
schadlos und ohne Beeinträchtigung Dritter über die belebte Bodenzone zu versickern, 

 
2 Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 20.10.2022 
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soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentliche noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen (§ 55 WHG). Bedingung ist, dass dies Bodenverhältnisse zulassen 
(hoher Grundwasserstand!). Der Baugrund ist hinsichtlich seiner Versickerungsfähigkeit zu 
untersuchen. Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerung 
auf dem eigenen Grundstück ist entsprechend den allgemein an- erkannten Regeln der 
Technik, hier DWA Regelwerk A 138, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Es muss die 
ständige Funktionsfähigkeit gewährleistet werden. Soweit die gemeindliche Satzung eine ge-
nehmigungsfreie Versickerung gestattet (dies tut der B- Plan Nr. 4) bzw. das gesammelte 
Niederschlagswasser zur Gartenbewässerung genutzt wird, ist dafür gemäß § 32 Abs. 4 
LWaG M-V außerhalb von Wasserschutzgebieten keine wasserbehördliche Erlaubnis erfor-
derlich. 
Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Mulden, Rigolen, Sicker-
schacht, Versickerungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer erfor-
derlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische 
Seenplatte als zuständige Wasserbehörde unter Beachtung der Merkblätter M 153 (Versi-
ckerung) oder A 102 (Einleitung in Oberflächengewässer) der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zwingend vor Baubeginn zu beantragen. 
Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen 
(Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). Das Antragsformular ist auf 
der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhältlich, Ansprechpartner 
ist Herr Munkelberg, Tel. 0395 57087-2952, E- Mail: thomas.munkelberg@lk-seenplatte.de.“ 
 
 
6.9.4  Abfallrecht und Bodenschutz 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 12.10.2022 
hin: 
„Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grunds-
ätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbe-
sondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist 
Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenver-
dichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bo-
dengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenver-
brauch zu erhalten. 
Sollten bei Erdaufbrüchen organoleptische Auffälligkeiten auftreten (z. B. abartiger Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerun- gen), ist die 
Untere Bodenschutzbehörde beim Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte umgehend zu informieren. 
Sollten bei Bodenaufbrüchen kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub wie beispiels-
weise asbesthaltige Materialien, Teerpappen bzw. mit Teerpappen behaftete Baustoffe oder 
verkohlte Holzreste zutage treten, sind diese als gefährlicher Abfall einzustufen. 
Gefährlicher Abfall darf nur in dafür zugelassene Anlagen durch entsprechende Unterneh-
men entsorgt oder behandelt werden. 
Bei Abbruch, Transport und bei der Ablagerung von Zementasbestbestandteilen (Abfall-
schlüsselnummer 170105) sind die Forderungen der Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS 519) strikt einzuhalten. 
Die zu deponierenden Bestandteile sind getrennt von anderen Bauabfällen auf die Deponie 
Rosenow zu entsorgen. Eine Vermischung mit anderen Abfällen ist untersagt. 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes M-V (AbfWG M-V) und 
der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen. 
Bei den Bauarbeiten anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen Bau-
schuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder haus-
müllähnliche Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 AbfWG M-V).“ 
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6.9.5 Untere Verkehrsbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 12.10.2022 
hin: 
„Bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, 
dass für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Der Verkehrsablauf und die 
Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaßnahmen, die zur Einschrän-
kung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von Straßen führen, den Vor-
rang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der Baumaßnahme zu be-
achten. Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen 
Nebenanlagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrseinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase eine 
verkehrsrechtliche Anordnung gem. § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Straßenverkehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuho-
len. Die Photovoltaikanlagen sind so auszurichten/anzulegen, dass es zu keiner Blendung 
der Verkehrsteilnehmer, auf den um- bzw. anliegenden Straßen und Wegen, kommen kann.“ 
 
 
6.9.6  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 02.09.2022 hin: 
„Bei einer geplanten Neubebauung/Neuerschließung sind neu.sw, die tab und die neu-medi-
anet GmbH frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Im Vorfeld der Erweiterung/Erschlie-
ßung der Bebauungen des B-Plangebietes müssen die Leistungen der vorhandenen Ver- 
und Entsorgungsnetze überprüft werden, inwieweit diese für die geplante Erweiterung aus-
reichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls müssen an den innerörtlichen oder vor- bzw. 
nachgelagerten Ver- und Entsorgungsnetzen Erweiterungen vorgenommen werden. Ggf. 
können Um- und/oder Neuverlegungen von Medien notwendig sein. Die vorgenannten Maß-
nahmen sind mit Kosten verbunden. Zwischen dem Bau- bzw. Erschließungsträger und 
neu.sw ist ein lnvestitionssicherungsvertrag zu den Planungs- und Baukosten abzuschlie-
ßen. Ausführungszeiten für Planungs- und Bauphasen sind zu beachten. Eine Koordinierung 
zwischen geplanten Baumaßnahmen ist zwingend erforderlich. … 
Eine Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz erfolgt in 
dem Geltungsbereich B-Plan Nr. 4 "Dorfkern Chemnitz" nicht. In der Blankenhofer Straße 
Ecke Schlossstraße (gegenüber vom Landhotel) befindet sich ein Feuerlöschhydrant zur Be-
füllung von Tanklöschfahrzeugen mit einer maximalen Entnahmemenge von 6 m3/h. … 
Im südlichen Bereich des Flurstuckes 246/1 befindet sich ein Schmutzwasserkanal DN 200 
aus PVCU einschließlich Schacht (2030022295), welcher sich im Baufeld befindet. Für die-
sen Kanal wurde noch kein Leitungsrecht im Grundbuch zugunsten der tab eingetragen, da 
es sich um einen grundstücksbezogenen Anschlusskanal handelt. Auf die Flächenkenn-
zeichnung des Leitungsrechts im B-Plan kann unter folgenden Bedingungen verzichtet wer-
den: Sollte die Kanalhaltung, für die Grundstücksentwässerung nicht mehr genutzt werden 
und außer Betrieb sein, so wird diese auf Kosten des Erschließungsträgers/Grundstücksei-
gentümers zur Schaffung von Baufreiheit zurückgebaut. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
die Kanalhaltung als zukünftigen Anschlusskanal für die Schmutzentwässerung des Grund-
stücks zu nutzen. In diesem Fall erfolgen auf Kosten des Erschließungsträgers/Grundstücks-
eigentümers ggf. erforderliche Teilrückbauleistungen und/oder gemäß Satzung die Errich-
tung eines neuen Übergabeschachtes an der Grundstücksgrenze.“ 
 
 
6.9.7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 08.07.2022 hin: 
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„Ein Überbauen der Anlage und Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Überdeckung 
führen, sind nicht gestattet.“ 
 
 
 
 
 
Blankenhof, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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